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1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 02.07.2020: Stadtrat 02.07.2020 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 24.06.2020

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 1. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr.1 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Regelungsanlass

Die Stadt Köthen (Anhalt) hat mit Erlass der Hauptsatzung 2019 einen neuen Ausschuss 
gebildet. Da dieser in den damaligen Beratungen von einem beschließenden zu einem 
beratenden Ausschuss geändert wurde, wurde vergessen, die Anzahl der sachkundigen 
Einwohner festzuschreiben. Diese Anzahl muss nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 KVG LSA 
zwingend in die Hauptsatzung mit aufgenommen werden. Die unterlassene Aufnahme 
dieser Anzahl soll nunmehr nachgeholt werden. 

2. Änderung der Hauptsatzung

Zur Umsetzung bedarf es einer Änderung des § 6 Abs. 3a Satz 1 der Hauptsatzung. Dieser 
hat bislang folgende Fassung:

„Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur besteht aus elf 
Stadträten.“

Um die Anzahl der Sachkundigen Einwohner festzuschreiben soll § 6 Abs. 3a Satz 1 der 
Hauptsatzung folgende Fassung erhalten:

„Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur besteht aus elf 
Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern.“

Diese Änderung der Hauptsatzung bedarf nicht der Genehmigung durch die 
Kommunalaufsicht (§ 10 Abs. 2 Satz 3 KVG LSA).

3. Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügte 1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) zu beschließen.
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1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch 


Gesetz vom 05.04.2019 (GVBl. LSA S. 66), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in 


seiner Sitzung am 02.07.2020 folgende 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt 


Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


§ 1 


Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


In § 6 Abs. 3a Satz 1 wird nach dem Wort „Stadträten“ folgende Wortgruppe eingefügt: 


 


„und zehn sachkundigen Einwohnern“ 


 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


 


 


 


 


Köthen (Anhalt),  


 


 


 


Bernd Hauschild  


Oberbürgermeister    (Siegel) 
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